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Stellungnahme der Bundesärztekammer 

Die Bundesärztekammer ist mit Schreiben vom 27.07.2016 durch den Gemeinsamen Bun
desausschuss (G-BA) aufgefordert worden, eine Stellungnahme gemäß §§ 91 Abs. 5 Abs. 
Sa und §137f Abs. 2 Satz 5 SGB V über Änderungen in der DMP-Anforderungen-Richtlinie 
(DMP-A-RL) abzugeben. 

Im August 2014 beschloss der G-BA, zusätzlich zu den bereits bestehenden DMPs zu vier 
weiteren chronischen Krankheiten Beratungen aufzunehmen, darunter zu einem DMP chro
nische Herzinsuffizienz. Damit wird das jetzt noch in dem bestehenden DMP koronare Herz
krankheit (KHK) enthaltene „Modul Herzinsuffizienz" verzichtbar werden. Mit dem vorliegen
den Beschluss soll die Streichung inklusive der daraus folgenden Änderungen für die Doku
mentation erzielt werden. 

Die Bundesärztekammer nimmt zu dem Beschlussentwurf wie folgt Stellung: 

Die Bundesärztekammer hat zum vorgelegten Beschlussentwurf keine Änderungshinweise. 

Berlin, 15.08.2016 
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